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T 424/88 

Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerdegegnerin 1st Inhaberin des europãischen 
Patents 0 057 853 (Anmeldenummer 82 100 549.3). 

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen die 
Patenterteilung wegen inangeinder erfinderischer Tätigkeit 
des Gegenstandes des Patents im Hinblick insbesondere auf 
folgende Dokuniente Einspruch erhoben: 

IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, Band 19, Nr. 6, 
November 1976, Seiten 2357 und 2358, New York, USA 
S.J. BOlES et al.: "Encoding und decoding of digital 
speech" (Dl); 
und 

DE-A-2 030.987 (D2). 

In einer Zwischenentscheidung mi Sinne von Art. 106 (3) 
EPU hat die Einspruchsabteilung. festgestellt, daB der 
Aufrechterhaltung des europãischen Patents in geändertem 
Umfang aufgrund der in der Mitteilung geinäB Regel 58 (4) 
EPU voin 2. Februar 1988 angegebenen Unterlagen Einspruchs-
gründe nach Art. 100 EPU nicht entgegenstünden. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 
Beschwerde erhoben. 

In ihrer Beschwerdeschrift beantragt sie die Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Streit-
patents, sowie auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr 
und die Anberaumung einer inündlichen Verhandlung. In der 
am 11. Mai 1989 abgehaltenen inündlichen Verhandlung 1st 
sie jedoch nicht erschienen, noch wurde sie vertreten. 

i i 
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2 	T 424/88 

V. 	Die Beschwerdegegnerin beantragte die Aufrechterhaltung 

des Patents in geändertem Umfang aufgrund der in der 

mündlichen Verhandlung überreichten Unterlagen, die einen 

Satz von fünf AnsprUchen umfassen, dessen einziger 

unabhãngiger Anspruch wie folgt lautet: 

11 1. Elektronischer Textgeber zur Abgabe von Kurztexten, 

beispielsweise Ansagen, in Form von analogen elektri-

schen Signalen, bei dem die Kurztexte aus in digita-

ler Form in einem Festwertspeicher gespeicherten 

Textteilen unterschiedlicher zeitlicher Lange derart 

zusammensetzbar sind, daB gleichlautende Textteile, 

die mehrmals in einem Text oder in mehreren Texten 

vorkonnnen, nur einmal gespeichert werden und dann an 

verschiedenen Stellen der abzugebenden Texte einge-

setzt werden, mit einer Steuervorrichtung (1), an die 

der Festwertspeicher (3) über einen Speicheradressen-

zähler (2) angeschlossen 1st, einem dem Festwert-

speicher (3) nachgeschalteten Digital-Analog-Wandler, 

und einer Sprachpausen-Decodiervorrichtung (9), zur 

Erkennung von Pausenanfangs-Markierungen und bei deni 

zur Erzeugung von vorgegebenen Sprachpausen em 

Zàhler dient, bei dessen Ablauf während einer 

vorgegebenen Anzahl von Zählschritten die Datenabgabe 

des Festwertspeichers an den Digital-Analog-Wandler 

unterbrochen ist, wobei an den Ausgang des Festwert-

speichers eine Textteilende-Decodiervorrichtung (8) 

zur Erkennung von jedem Textteilende zugeordneten, iiu 

Festwertspeicher (3) gespeicherten nicht hôrbaren 

Markierungen in den digitalen Daten angeschlossen 

ist, die ein Textteilende-Signal abgibt, die 

Sprachpausen-Decodiervorrichtung (9) an den Ausgang 

des Speicheradressenzãhlers (2) angeschlossen ist und 

die Pausenanfangs- und Pausenende-Markierungen 

erkennt, die vom Speicheradressenzähler progralnm- 
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3 	1 T 424/88 

gesteuert abgegeben werden, wobei zur Erzeugung der 

Sprachpausen jeweils zwischen einer Pausenanfangs-und 

Pausenende-Markierung der Speicheradressenzãhler (2) 

wàhrend der Sprachpause in einem vorgebenen 

Adressenbereich arbeitet, in dein der Festwertspeicher 

(3) nicht bestückt ist und die Sprachpausen-Decodier-

vorrichtung (9) ein Pausenende-Signal abgibt und die 

Ausgänge der Textteilende-Decodiervorrichtung (8) und 

der Sprachpausen-Decodiervorrichtung (9) über em 

ODER-Gatter (0) mit der Steuervorrichtung (1) zur 

Weiterschaltung des Progranunablaufes verbunden 

sind." 

Der nuninehr geltende Anspruch 1 unterscheidet sich von dem 

der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden 

Anspruch 1 einerseits durch den Verzicht auf die 

zweiteilige Fassung des Anspruchs, und andererseits durch 

die Hinzufügung des Hinweises, wonach die Kurztexte derart 

zusaminensetzbar sind, daB gleichlautende Textteile, die 

mehrmals in einem Text oder in mehreren Texten vorkommen, 

nur einmal gespeichert werden und dann an verschiedenen 

Stellen der abzugebenden Texte eingesetzt werden. 

VI. 	Zur Stützung ihrer Anträge trug die Beschwerdeführerin im 

Verlauf des schriftlichen Verfahrens im wesentlichen 

folgende Arguinente vor: 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei bereits liii Hinblick auf 

die Druckschrift Dl allein nicht patentfähig, die eine 

Einrichtung offenbare, von der sich der beanspruchte 

Gegenstand lediglich dadurch unterscheide, daB 

a) die Ausgänge der Textteilende-Decodiervorrichtung und 

der sprachpausen-Decodiervorrichtung über ein ODER- 
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4 	T 424/88 

Gatter anstatt einer UND-Verknupfung gekoppelt sind; 

und 

b) der Ausgang des ODER-Gatters mit der Steuervor -

richtung zur Weiterschaltung des Prograinmablaufes 

verbunden ist. 

Die Verwendung einer anderen Art der Verknüpfung als die 

gemäB Unterscheidungsmerkmal a), wenn unterschiedliche 

Signale zu verwerten sind, liege im Rahmen fachmännischen 

Könnens. Im übrigen sei auch bei der bekannten Einrichtung 

eine Verbindung zwischen den miteinander verknüpften 

Ausgängen des "Flag-Detectors 52" und des Zählers (58) 

mit der Steuervorrichtung (34) zur Weiterschaltung des 

Prograinmablaufes offensichtlich notwendig. 

In alien übrigen Merkmaien stimme der beanspruchte 

Gegenstand mit der aus der Druckschrift Dl bekannten 

Einrichtung überein, wie die am 17. Februar 1988 

eingegangene Zeichnung zeige, in der die Einzelteile der 

bekannten Vorrichtung lediglich topographisch anders 

angeordnet seien, um den Vergleich zu erieichtern. 

Insbesondere känne der bekannte Pausenzãhler auch ais aus 

einem Speicheradressenzähler und einer Sprachpausen-

Decodiervorrichtung bestehend betrachtet werden. 

Auch die Druckschrift D2 sei relevant zu bewerten, well 

sie einen Textgeber beschreibe, bel dem gieichlautende 

Textteile nur einmai gespeichert würden und die Sprach-

pausen auch nicht in dem Festwertspeicher gespeichert 

selen. Somit mü8ten notwendigerweise irgendwelche Text-

teilende-Markierungen, Pausenanfangs-und Pausenende-

Markierungen erkannt werden. 
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5 	 T 424/88 

DaB der Gegenstand des Patents die erforderliche erfinde-. 
rische Tätigkeit nicht aufweist, sei auch bereits von dern 
Deutschen Patentamt anerkannt, und zwar im Hinblick auf 
die Druckschrift DE-B-2 808 577 (D3), wie es die 
eingereichte Kopie einer Entscheidung beweise mit der das 
entsprechende deutsche Patent nach Prüfung von Einsprüchen 
widerrufen worden sei. 

Ferner sei Anspruch 1 wegen der Verwendung des Begriffs 
"Kurztexte" unklar, so daB er das Erfordernis des Art. 84 
EPU nicht erfülle. 

Zur Begründung ihres Antrags auf die Rückzahlung der 
Beschwerdegebühr trägt die Beschwerdeführerin vor, daB sie 
in der angefochtenen Entscheidung zum ersten Mal darauf 
hingewiesen worden sei, daB die Einspruchsabteilung ihren 
Ausführungen, wonach die Druckschrift Dl auch einen 
Speicheradressenzàhler of fenbare, nicht zu folgen bereit 
sei. Durch diesen Verfahrensinangel sei ihr keine Gelegen-
heit gegeben worden, ihren Standpunkt zu verteidigen. 

VII. Die Beschwerdegegnerin trug im wesentlichen folgendes 
vor: 

Die aus der Druckschrift Dl bekannte Einrichtung sei mit 
dem beanspruchten Textgeber nicht vergleichbar, weil sie 
lediglich im Stande sei, bestiiniute Texte unter Einsparung 
von Speicherkapazitàt bei der Aufnahme der verschiedenen 
Pausen aufzunehmen und die gleichen Texte wiederzugeben, 
wobei die Dauer einer nach einem bestiinmten Textteil 
auftretenden Pause bei der Wiedergabe genau der Dauer der 
bei der Aufnahnie nach diesem Textteil auftretenden Pause 
entspreche. un Gegensatz dazu erlaube die beanspruchte 
Einrichtung die Wiedergabe von Texten, bei denen Pausen 

rI 
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6 	 T 424/88 

verschiedener Dauer einein bestiiniuten Textteil folgen 
könnten. 

Die Erfindung basiere auf einer getrennten Behandlung von 
Textteilen und Pausen durch den Textgeber, wobei iiu 
Gegensatz zu der bekannten Einrichtung drei verschiedene 
Markierungen verwendet würden, nâmlich die Textteilende-, 
Pausenanfangs- und Pausenende-Markierungen, die auch durch 
zwei verschiedene Decodiervorrichtungen erkannt würden, 
nãmlich einer an den Ausgang des Festwertspeichers 
angeschlossenen Textteilende-Decodiervorrichtung und einer 
an den Ausgang des Speicheradressenzãhlers angeschlossenen 
Sprachpausen-Decodiervorrichtung. Daruber hinaus seien 
beide Decodiervorrichtungen mit der Steuervorrichtung über 
ein ODER-Gatter verbunden, so daB die Erfindung nicht nur 
in der ebenfalls beanspruchten Verwendung des Adressen-
zählers zur Erzeugung der Sprachpausen gesehen werden 
könne. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulàssig. 

Zusãtzlich zu den Merkmalen des Anspruchs 1 des erteilten 
Patents weist der nurnnehr geltende Anspruch 1 noch die 
zusätzlichen Merkmale auf, wonach: 

die in einein Festwertspeicher gespeicherten Textteile 
derart zusammensetzbar sind, daB gleichlautende Textteile, 
die mehrmals in einem Text oder in inehreren Texten 
vorkoinmen, nur einmal gespeichert werden und dann an 
verschiedenen Stellen der abzugebenden Texte eingesetzt 
werden, 
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die Datenabgabe des Festwertspeichers an den Digital-
Analog-Wandler beiin Ablauf des zur Erzeugung von vor-
gegebenen Sprachpausen dienenden Zàhlers wãhrend einer 
vorgegebenen Anzahl von Zãhlschritten unterbrochen ist, 

die un Festwertspeicher gespeicherten Textteilende-
Markierungen nicht hörbar sind, 

die Sprachpausen-Decodiervorrichtung die Pausenanfangs-und 
Pausenende-Markierungen erkennt, und 

die Pausenanfangs- und Pausenende-Markierungen voin 
Spe icheradressenz ähler programmgesteuert abgegeben 
werden. 

Diese zustätzlichen Merkinale schränken den Schutzbereich 
des Anspruchs 1 em, und finden ihre Stütze in den 
ursprünglichen Anmeldungsunterlagen, vgl. insbesondere 
Seite 2, 3. Absatz, Seite 5, Zeilen 10 und 11 und Seite 6, 
2. Absatz der Beschreibung in der ursprünglich eingereich-
ten Fassung. 

AuSerdein wurde die Beschreibung an den Wortlaut der 
abgeänderten Fassung des Anspruchs 1 angepaBt. 

Somit sind die nuninehr geltenden Unterlagen un Hinblick 
auf Art. 123 (2) und (3) EPU nicht zu beanstanden. 

3. 	Die Kanuner ist auch der Auffassung, daB die AnsprUche den 
Erfordernissen des Art. 84 EPU genügen, insbesondere 
deinjenigen der Deutlichkeit. 

Der BeschwerdefUhrerin ist zwar zuzustiminen, daB dein im 
Anspruch verwendeten Begriff "Kurztexte" keine bestinunte 
Bedeutung zuzuerkennen ist. Die Lange der Texte, die von 
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8 	 T 424/88 

dem beanspruchten elektronischen Textgeber abgegeben 
werden können, steilt jedoch kein strukturelles oder 
funktionelles Merkmal dieses Textgebers dar, noch 1st sie 
von irgendwelcher Bedeutung für die Beurteilung von dessen 
Patentfãhigkeit, wie aus dem Folgenden ersichtlich werden 
wird. 

	

4. 	Neuheit 

	

4.1 	Aus der Druckschrift D2 1st ein elektronischer Textgeber, 
der zur Abgabe von Kurztexten, beispielsweise Ansagen 
(bzw. Warnungen), in Form von analogen elektrischen 
Signalen geeignet 1st, bekannt. Bei diesem sind die 
Kurztexte aus in digitaler Form in einem Festwertspeicher 
gespeicherten (jeweils einem Wort, einem Kiang oder einer 
Klangkomponente entsprechenden) Textteilen derart 
zusaminensetzbar, daB gleichlautende Textteile, die 
mehrmals in einem Text oder in mehreren Texten vorkoinmen, 
nur eininal gespeichert werden und dann an verschiedenen 
Stellen der abzugebenden Texte eingesetzt werden. Ferner 
sind eine Steuervorrichtung (12; Fig. 1), an die der 
Festwertspeicher (14) (zwangslãufig) über einen Speicher -

adressenzähler angeschlossen 1st, und ein dem Festwert-
speicher (14) nachgeschalteter Digital-Analog-Wandler 
(20) vorhanden; vgl. Seite 3, letzter Absatz bis Seite 4, 
erster Absatz, Seite 4, 2. Absatz, erster Satz, Fig. 1. 
Darüber hinaus sind in der im Zusainmenhang mit dem 
Blockdiagramin der Fig. 4 geschriebenen Ausführungsform des 
bekannten Textgebers offensichtlich zusätzliche Mittel 
notwendig zur Erkennung von Textteilenden (Blöcke 92 oder 
104) und zur Einführung "geeigneter" Pausenzeiten zwischen 
verschiedenen Worten (Block 118). Soiche Mittel sind 
jedoch in der Druckschrift D2 nicht näher erlãutert. 

02142 
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Somit unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 
von dein aus der Druckschrift D2 bekannten elektronischen 
Textgeber un wesentlichen durch die Verwendung einer an 
den Ausgang des Festwertspeichers angeschlossenen Text-
teilende-Decodiervorrichtung zur Erkennung von un Fest-
wertspeicher gespeicherten nicht hörbaren Markierungen, 
einer an den Ausgang des Speicheradressenzählers 
angeschlossenen Sprachpausen-Decodiervorrichtung zu 
Erkennung von Pausenanfangs- und Pausenende-Markierungen, 
die voni Speicheradressenzahler programmgesteuert abgegeben 
werden, wobei zur Erzeugung der Sprachpausen jeweils 
zwischen einer Pausenanfangs- und Pausenende-Markierung 
der Speicheradressenzähler wàhrend der Sprachpause in 
einein vorgegebenen Adressenbereich arbeitet, in dem der 
Festwertspeicher nicht bestückt ist, sowie durch die 
Verbindung der Ausgànge der Textteilende-Decodiervor-
richtung und der Sprachpausen-Decodiervorrichtung mit der 
Steuervorrichtung über ein ODER-Gatter. 

4.2 	Aus der Druckschrift Dl ist ein elektronischer Textgeber 
zur Wiedergabe von in eineni Speicher (26; Seite 2358, 
Figur) fortlaufend gespeicherten natürlichen Texten 
bekannt, die aus einzelnen, durch Pausen getrennten 
Textteilen bestehen. Zur Einsparung der Spéicherplatze mm 
Speicher (26) wird in diesein Speicher jede Pause zunächst 
durch ein Flag-signal niarkiert, das von der Dauer der 
erforderlichen Pause entsprechenden Daten gefolgt wird. 
Zur Erzeugung der Pausen bei der Wiedergabe der fort-
laufend gespeicherten Texte werden die Flag-Signale durch 
einen Flag-Detektor (52) erkannt. Die nachfolgenden Daten 
dienen dann der Aufladung eines Pausen-Rückwãrtszählers 
(58), der eine Unterbrechung der Datenabgabe vont Speicher 
(26) an einen Digital-Analog-Wandler (44) bewirkt und 
so die Dauer der Pausen bestinunt. 
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Lu Gegensatz zu der liii Anspruch 1 angegebenen Vorrichtung 
weist dieser bekannte Textgeber soinit nicht das Merkmal 
auf, wonach gleichlautende Textteile, die inehrmals in 
einem Text oder in mehreren Texten vorkoinmen, nur eininal 
gespeichert werden und dann an verschiedenen Stellen der 
abzugebenden Texte eingesetzt werden. Aus diesem Grund 
sind auch in dem bekannten Textgeber insbesondere keine 
getrennten Decodiervorrichtungen zur Erkennung einerseits 
der Pausenanfangs- bzw. Pausenende-Markierungen und 
andererseits der Textteilende-Markierungen vorhanden, wie 
dies im vorliegenden Anspruch 1 angegeben ist. 

	

4.3 	Die ubrigen, sich im Einspruchsverfahren befindlichen oder 
liii europáischen Recherchenbericht aufgeführten Druck-
schriften konunen dem Gegenstand des Anspruchs 1 nicht 

nàher. 

	

4.4 	Aus diesen Gründen ist der Gegenstand des Anspruchs 1 im 
Sinne von Art. 54 EPU neu. 

	

5. 	Erfinderische Tatigkeit 

	

5.1 	Nach Auffassung der Kainrner stelit der Textgeber gemäB 
Druckschrift D2 den nãchstkoininenden Stand der Technik dar, 
weil er, genau wie die beanspruchte Vorrichtung und un 
Gegensatz zurn Textgeber geinäB Druckschrift Dl, eine 
Erzeugung von Texten durch das Zusammensetzen von in einein 
Speicher gespeicherten, nicht redundanten Textteil-

informationen ermögl icht. 

Ausgehend von diesem Stand der Technik und im Hinblick 
darauf, daB die Druckschrift D2 keine detaillierten 
Angaben über die zur Erkennung der Textteilenden und zur 
Erzeugung der geeigneten Pausen erforderlichen MaBnahxnen 
enthãlt, ist die dent Gegenstand des Patents zugrunde- 
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liegende Aufgabe dariri zu sehen, soiche spezifische 
MaBnahinen vorzuschlagen. 

Diese Aufgabe wird gelôst durch die in Anspruch 1 
angegebene Verwendung einer an den Ausgang des Festwert-
speichers angeschlossenen Textteilende-Decodiervorrichtung 
und einer deiu Speicheradressenzähler nachgeschalteten 
Sprachpausen-Decodiervorrichtung und deren Verbindung mit 
der Steuervorrichtung über ein ODER-Gatter, wobei die 
Textteilende-Decodierung zur Erkennung von un 
Festwertspeicher gespeicherten nicht härbaren Markierungen 
und die Sprachpausen-Decodierung zur Erkennung von durch 
den Speicheradressenzähler abgegebenen Pausenanfangs- und 
Pausenende-Narkierungen ausgebildet sind und wobei ferner 
der Speicheradressenzähler während der Sprachpause in 
einem vorgegebenen Adressenbereich arbeitet, in dem der 
Festwertspeicher nicht bestückt ist. 

5.2 	Diese Läsung ist nach Auffassung der Kammer aus dem Stand 
der Technik nicht in naheliegender Weise zu entnehmen. 
Insbesondere beschreibt die Druckschrift Dl lediglich 
einen Textgeber, der zur Wiedergabe von fortlaufend 
gespeicherten Texten bestimmt 1st, die aus einer 
bestiminten, nicht änderbaren Folge von Textteilen und 
Pausen bestehen, wobei zwangsläufig ein Textteilende einein 
Pausenanfang entspricht. Daher liefert diese Druckschrift 
auch keinen Hinweis auf eine getrennte Behandlung von 
Textteilen und Pausen. un übrigen 1st bei diesem bekannten 
Textgeber im Gegensatz zur beanspruchten Anordnung der zur 
Erzeugung von Pausen verwendete Rückwärtszâhler (58, 

Seite 2358) dein Speicher (26), in dein die den Textteilen 
entsprechenden Daten gespeichert sind, nachgeschaltet. 
Daher kann diese Anordnung auch keinen unmittelbaren 
Hinweis liefern, geniä8 Anspruch 1 zur Erzeugung der Pausen 
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den dem Festwertspeicher vorgeschalteten Speicheradressen-

zähler zu verwenden. 

Die Kammer hat auch den von der Beschwerdeführerin heran-

gezogenen BeschluB des deutschen Patentamts, durch den das 

dem vorliegenden Patent entsprechende deutsche Patent 

widerrufen worden ist, berucksichtigt. Weder in diesem 

Beschlu8, noch in der einzigen darin erwáhnten Druck-

schrift (D3) konnte sie jedoch überzeugende Gründe dafür 

erkennen, den Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1, der 

mit demjenigen des widerrufenen deutschen Patents nicht 

übereinstiimnt, als naheliegend zu betrachten. Auch die 

Beschwerdeführerin hat sich zur Relevanz der letztge-

nannten Druckschrift nicht geàuBert. 

5.3 	Aus diesen Gründen weist der Gegenstand des Anspruchs 1 

eine erfinderische Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPtI 

auf. 

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 liii Sinne von 

Artikel 52 (1) EPU patentfähig, so wie auch derjenige der 

davon abhängigen Ansprüche 2 bis 5, die zweckmã8ige 

Weiterbildungen des Gegenstandes des Anspruchs 1 

definieren. 

tInter Berücksichtigung der von der Beschwerdegegnerin 

beantragten Anderungen genügt daher das europáische Patent 

und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den 

Erfordernissen des Ubereinkommens, so daB die 

Aufrechterhaltung des Patents in diesem geänderten Umfang 

gemäB Artikel 102 (3) EPU beschlossen werden kann. 

Die Kanuner hat davon abgesehen, den Beteiligten eine 

erneute Mitteilung gentáB Regel 58 (4) EPU zuzustellen. 

4. 
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Im Vergleich zu seiner der angefochtenen Entscheidung 
zugrundeliegenden Fassung wurde nämlich Anspruch 1 
lediglich durch den Verzicht auf die zweiteilige Fassung 
und die Einfügung des Merkmals, wonach gleichlautende 
Textteile, die mehrivals in einem Text oder in mehreren 
Texten vorkoinmen, nur einmal gespeichert werden und dann 
an verschiedenen Stellen der abzugebenden Texte eingesetzt 
werden geàndert. Aufgrund der Einfachheit dieser 
Anderungen, und un Hinblick darauf, daB das hinzugefügte 
Merkinal bere its un Beschwerdeverfahren von der Beschwerde-
führerin selbst erwähnt worden war (Brief vom 15. und 
16. Februar 1988, Seite 6, letzter Absatz), ware der 
Beschwerdeführerin eine abschlieBende Stellungnahine 
während der mündlichen Verhandlung zuzumuten gewesen, 
falls .sie daran teilgenonunen hàtte, so daB die Kammer in 
diesem Fall auf die Zustellung einer erneuten Mitteilung 
gemäB Regel 58 (4) EPU verzichtet hätte; vgl. Entschei-
dungen T 219/83 (AB1. EPA 1986, 211) und T 185/84 (AB1. 
EPA 1986, 373). Die Tatsache, daB die Beschwerdeführerin 
sich dafür entschlossen hat, an der mündlichen Verhandlung 
nicht teilzunehinen, gibt der Kanuner keinen AnlaB, eine 
abweichende Haltung einzunehmen. 

8. 	1111 Hinblick auf den Antrag der Beschwerdeführerin auf 
Rückzahlung der Beschwerdegebühr, kann die Kammer der 
Argumentation der Beschwerdeführerin nicht folgen, wonach 
sip, erstmals in der angefochtenen Entscheidung darüber 
informiert worden sei, daB nach Auffassung der 
Einspruchsabteilung die Druckschrift Dl keinen 
Speicheradressenzähler of fenbaren würde. Bereits in der 
Mitteilung der Einspruchsabteilung vom 10. Februar 1987 
wurden die Beteiligten nämlich darauf aufinerksam geinacht, 
daB sich der beanspruchte Textgeber insbesondere auch voni 
System der Druckschrift Dl durch die Arbeitsweise des 
Speicheradressenzàhlers unterscheide (Seite 2, zweiter 
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Absatz). Daher hatte die Beschwerdeführerin Gelegenheit 
sich zu diesem Punkt zu äuBern. Aus der Niederschrift über 
die mündliche Verhandlung vom 19. Dezeinber 1987 und deren 
Anlagen geht übrigens hervor, daB sie dies auch getan hat. 
Somit ist in der Handhabung des Einspruchsverfahrens durch 
die Einspruchsabteilung kein die Rückzahlung der 
Beschwerdegebühr gemäB Regel 67 EPtJ rechtfertigender 
wesentlicher Verfahrensinangel zu erkennen. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit 
der Auflage, das Patent in geändertem Umfang aufrecht-
zuerhalten auf der Grundlage der in der mündlichen 
Verhandlung vom 11. Hal 1989 uberreichten Unterlagen. 

Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der 
Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen. 

Der Gescháftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

F. Klein 	 K. Lederer 
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